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Vereinbarungen über die Struktur und Höhe von Franchisegebühren 
zählen zu den zentralen Bestandteilen von Franchiseverträgen. Ihre 
große Bedeutung ist zum einen darin begründet, dass sie die Entloh-
nung des Franchisegebers auch dann sicherstellen, wenn die Leistun-
gen des Franchisegebers den Franchisenehmern nicht einzeln in 
Rechnung gestellt werden. Zum anderen wird unterstellt, dass von der 
Ausgestaltung des Gebührensystems Auswirkungen auf das Verhalten 
der Systempartner ausgehen. Die Bereitschaft der Franchisenehmer 

zur Zahlung von Franchisegebühren hängt insbesondere davon ab, wel-
che ökonomischen Konsequenzen aus der Systemzugehörigkeit hervor-

gehen, wie sicher diese vorherzusehen sind und wie sie sich im Vergleich zu alternativen 
Einkommensmöglichkeiten darstellen. Potentielle Franchisenehmer müssen sich vom Eintritt 
in eine Franchiseorganisation unter Berücksichtigung der Gebührenzahlungen einen gewis-
sen Mindestnutzen versprechen. So lassen sich in etablierten und überdurchschnittlich er-
folgsträchtigen Franchisesystemen tendenziell höhere Gebühren durchsetzen als in Fran-
chisesystemen, die sich noch nicht am Markt bewährt haben. Dies gilt insbesondere für 
Eintrittsgebühren und fixe laufende Franchisegebühren. Daneben hängt die Zahlungsbereit-
schaft der Franchisenehmer auch vom Zeitablauf der Inanspruchnahme der Leistungen des 
Franchisegebers ab:

(1) Nehmen Franchisenehmer Leistungen des Franchisegebers einmalig in Anspruch (z.B. 
beim Systemeintritt), sollte auch die Entlohnung dieser Leistungen einmalig zum Zeitpunkt 
der Leistungsinanspruchnahme erfolgen. Also bietet es sich an, die Leistungen, die Fran-
chisenehmer unmittelbar beim Eintritt in eine Franchiseorganisation in Anspruch nehmen 
(z.B. Anfangsschulung, Übernahme eines Ladeneinrichtungskonzepts), innerhalb einer Ein-
trittsgebühr entlohnen zu lassen. Tendenziell werden sich also höhere Eintrittgebühren 

Franchisegebühren im Fokus

Liebe LeserInnen, Liebe Leser,

herzlich willkommen zum Online-News-
letter „DFI-Franchiseblick“.

Auch heute möchten wir Ihnen wieder 
aktuelle Themen vorstellen, verfasst 
von unseren Trainern und Experten der 
Branche.

Franchisegebühren sind ein wichtiger 
Bestandteil und Funktionsträger  der 
Franchiseverträge. Dr. Markus Preißner 
klärt über Leistungsvergütung zwischen 
Franchisegeber und -nehmer auf, und 
gibt Tipps, wie Sie eine beiderseitig er-
folgreiche Partnerschaft schließen kön-
nen. 

Aktive Neukundenakquise sollte die 
Grundlage eines jeden zukunftsorien-
tierten Unternehmens bilden. Wie Sie 
erfolgreich Kunden gewinnen können 
und was zu beachten ist, verrät Ihnen 
Wolfgang Steffen.

In unserem Themenschwerpunkt „Neues 
aus dem Franchise-Recht“ kommentiert 
für Sie RA Dr. Helmuth Liesegang wie-
der einen aktuellen Fall aus der Praxis. 
Thema ist eine Klage auf Ausgleichsan-
spruch eines Insolvenzverwalters, trotz 
Verkaufs der Kundenkartei an Dritte. 

Wir wünschen Ihnen nutzbringende 
Lektüre!

Ihre Anett Schmidt

Dr. Markus Preißner
Institut für Handels-
forschung

➜

www.franchise-institut.de
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durchsetzen lassen, je umfangreicher sich 
die Unterstützungsleistungen des Fran-
chisegebers beim Systemeintritt darstellen. 

(2) Werden Leistungen mehrmalig (perio-
disch) in Anspruch genommen, können die-
se durch die Zahlung von laufenden 
(periodenbezogenen) Franchisegebühren 
entgolten werden. Also werden sich tenden-
ziell umso höhere laufende (periodenbezo-
gene) Franchisegebühren durchsetzen las-
sen, je umfangreicher sich die Unterstützung 
der Franchisenehmer durch den Franchise-
geber in den einzelnen Perioden der Sys-
temzugehörigkeit darstellt. Verändert sich 
das Ausmaß der Inanspruchnahme des 
Franchisepaketes oder die diesem entge-
gengebrachte Wertschätzung während der 
Dauer der Systemzugehörigkeit nicht (z.B. 
fortlaufend Nutzung von Marken und Schutz-
rechten des Franchisegebers), werden Fran-
chisenehmer bereit sein, die Inanspruch-
nahme des Franchisepaketes durch die 
Zahlung von fixen laufenden Franchisege-
bühren zu entlohnen. Nehmen Franchise-
nehmer die im Franchisepaket zusammen-
gefassten Leistungen im Zeitablauf jedoch 
in unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch 
oder verändert sich ihre Wertschätzung die-
sen gegenüber, so ist die Höhe der (fixen) 
Franchisegebühren ex ante in Abhängigkeit 

> von der Dauer der Systemzugehörigkeit zu 
differenzieren oder variabel zu gestalten 
(z.B. gewinn- oder umsatzabhängig). 

Abgesehen von der Entlohnung des Fran-
chisegebers für die von ihm im Rahmen der 
Systempartnerschaft erbrachten Leistun-
gen, gehen von Franchisegebühren auch 
Anreize für (potentielle) Franchisenehmer 
aus, sich in einer vom Franchisegeber ge-
wünschten Weise zu verhalten. Ist es dem 
Franchisegeber beispielsweise nicht mög-
lich, die Fähigkeiten und Absichten potenti-
eller Franchisenehmer sicher vorherzuse-
hen, dann ist es zweckmäßig, einen 
Selbstselektionsmechanismus in Gang zu 
setzen, der diejenigen von einem Syste-
meintritt abhält, die sich selbst nicht als hin-
reichend fähig oder motiviert erachten, er-
folgreich innerhalb der Franchiseorganisation 
tätig zu sein. Die Selbstselektion der Fran-
chisenehmer kann insbesondere durch hohe 
Eintrittsgebühren herbeigeführt werden, da 
diese nur amortisiert werden können, wenn 
Franchisenehmer langfristig erfolgreich in 
der Franchiseorganisation tätig sind. Folg-
lich führen hohe Eintrittsgebühren auch 
dazu, dass Franchisenehmer langfristig an 
ein Franchisesystem gebunden werden und 
einem Systemausschluss vorbeugen, indem 
sie sich systemkonform, gemäß den im 
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Franchisevertrag getroffenen Vereinba-
rungen, verhalten.

Wird der Franchisegeber an den Ergebnis-
sen (Umsätzen, Gewinnen) der Franchise-
nehmer mittels einer variablen Franchisege-
bühr beteiligt, geht hieraus ein Anreiz hervor, 
den unternehmerischen Erfolg der Fran-
chisenehmer zu fördern. 
Es hat sich gezeigt, dass die im Franchise-
vertrag enthaltenen Gebührenvereinba-
rungen zum einen die Entlohnung des Fran-
chisegebers sicherstellen und zum anderen 
das Verhalten der Systempartner 
(mit)bestimmen. Doch sind die Franchise-
vereinbarungen als komplexe Einheit zu 
verstehen, in der die einzelnen Klauseln ihre 
Wirkungen gemeinschaftlich entfalten. Da-
her ist es angezeigt, sämtliche Franchise-
vereinbarungen – und damit auch die Rege-
lungen zur Zahlung von Franchisegebühren 
– simultan unter Berücksichtigung der rele-
vanten systeminternen und -externen Gege-
benheiten festzulegen.

➜ Einen ausführlichen Überblick über die 
Gebührengestaltung in Franchiseorganisati-
onen gibt der Autor in seinem Buch: „Fran-
chisegebühren: Ziele, Aktionsparameter, 
Bestimmungsfaktoren“.

Strategisch zu neuen Kunden  

 Wolfgang Steffen➜

Ohne die Gewinnung 
neuer Kunden kann kein 
Unternehmen überleben. 
Trotzdem verfügen viele 
kleine und mittelstän-

dische Unternehmen über keine klare Stra-
tegie zur Neukundengewinnung. Fast 75 
Prozent aller Unternehmen wissen nicht 
genau, welche Erwartungen potenzielle 
Kunden haben. Auf der anderen Seite sind 
25 Prozent aller Kunden jederzeit bereit, zu 
einem anderen Unternehmen zu wech-
seln. 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Feh-
ler bei der Neukundengewinnung?
Der größte Fehler besteht darin, gar keine 

Neukundenakquise zu betreiben. Viele Un-
ternehmen beschäftigen sich hauptsäch-
lich mit sich selbst und mit der Pflege ihrer 
Bestandskunden. Doch angesichts stei-
genden Kostendrucks und abnehmender 
Deckungsbeiträge kommt irgendwann der 
Punkt, wo sich das nicht mehr trägt. Aktive 
Neukundengewinnung bildet das Funda-
ment für die Zukunftsfähigkeit eines Un-
ternehmens. Auf ein fehlendes Fundament 
kann man nicht aufbauen. 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
„strategische Neukundengewinnung“?
Strategische Neukundengewinnung be-
deutet, dass man nicht planlos neue Kun-
den akquiriert, sondern zielgerichtet bei 

der Neukundengewinnung vorgeht. Wich-
tig ist dabei eine klare Zielsetzung. Wer 
sich das Ziel setzt, in diesem Monat oder 
Jahr 10 neue Kunden mit einem Min-
destumsatz von 50.000 Euro zu gewinnen, 
wird erfolgreicher sein als jemand, der 
seine Ziele nicht fest definiert und es so-
mit dem Zufall überlässt. Dabei kann es 
unter Umständen sogar von Vorteil sein, 
umsatzschwache Kunden zu verlieren. Al-
lerdings nur, wenn man die frei werdenden 
Ressourcen zur Gewinnung lukrativer 
Neukunden einsetzt. Strategische Neuk-
undengewinnung beinhaltet außerdem, 
das Umsatzpotenzial von Bestandkunden 
auszuschöpfen und diese gezielt als Multi-
plikatoren einzusetzen.

Ein Interview mit Wolfgang Steffen
Ein Interview mit Wolfgang Steffen

http://www.naa.de/trainerDetail/page.trainer/kat.all/trainerID.26.html
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Neues aus dem Franchise-Recht

 Welche Fragen sollte man sich vor der 
Neukundengewinnung stellen?
Jedes Unternehmen sollte sich klar ma-
chen, in welchem Umfeld es sich bewegt, 
wo die eigenen Stärken liegen, welche 
Schwächen der Wettbewerb hat, wen sie 
als Kunden gewinnen möchten, was poten-
zielle Neukunden von ihnen erwarten, wie 
sie auf neue Kunden zugehen möchten und 
welche Ressourcen für die Neukundenge-
winnung zur Verfügung stehen. Viele Unter-
nehmen konzentrieren die Ressourcen zu-
meist auf die Produktentwicklung. Haben 
sie keine ausreichenden Ressourcen für 
die Neukundenakquise, sollten sie entwe-
der zusätzliche Mitarbeiter einstellen, ex-
terne Vertriebspartner beauftragen oder die 
eigenen Ressourcen auf die Marktseg-

mente konzentrieren, welche die größten 
Chancen versprechen.   

Wie sollte die strategische Neukundenge-
winnung idealtypisch aussehen? 
Am Anfang sollte ein firmeninternes Brain-
storming stehen, um zu erkennen, wo die 
eigenen Stärken liegen, und zu überlegen, 
wie man sie richtig ausspielt. Dazu gehört, 
dass man sich nicht nur als Anbieter von 
Produkten und Dienstleistungen versteht, 
sondern in erster Linie als Problemlöser 
des Kunden. Wer als Problemlöser auftre-
ten möchte, muss natürlich die Probleme 
des Kunden kennen. Ergiebige Quellen sind 
neben den eigenen Vertriebsmitarbeitern 
Zielgruppenbefragungen, Kundenforen, 
Kundenreklamationen und Wettbewerbsan-

gebote. Wer die Probleme der Kunden 
kennt, ist seinen Mitbewerbern eine ent-
scheidende Nasenlänge voraus. 

Welche Instrumente sind bei der Neukun-
dengewinnung am erfolgversprechends-
ten? 
Grundsätzlich gibt es zwei Vorgehenswei-
sen zur Neukundengewinnung. Bei der 
Frontalmethode ruft man den potenziellen 
Neukunden direkt an, um einen Termin zu 
vereinbaren. Bei der Guerilla-Methode 
schickt man ihm vorab ein Mailing und hakt 
dann telefonisch nach, um einen Termin zu 
vereinbaren. Die Erfolgschancen sind bei 
beiden Methoden gleich hoch.

➜ zum Seminarangebot

Strategisch zu neuen Kunden  
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Ein Fall aus der Praxis: 
Ausgleichsanspruch 
trotz Verkaufs der 
Kundenkartei an einen 
Dritten

Auf das Verhältnis zwi-
schen Franchisegeber 

und Franchisenehmer sind die Regelungen 
des Handelsvertreterrechts bekanntlich 
größtenteils anwendbar. Insoweit empfiehlt 
es sich, die Rechtsentwicklungen auf die-
sem Gebiet zu verfolgen. Daher ist die Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom 
28.06.2006 (VIII ZR 350/04) zum Handels-
vertreterausgleichsanspruch für Franchise-
geber von Interesse.

Einem Handelsvertreter kann nach Beendi-
gung seines Handelsvertretervertrages für 
die Akquisition von Kunden während der 
Vertraglaufzeit ein Ausgleichanspruch ge-
gen den Unternehmer zustehen. Der An-
spruch besteht allerdings nicht, wenn eine 
Ausgleichszahlung unter Berücksichtigung 
aller Umstände unbillig ist. Wann dies der 
Fall ist, lässt sich nicht an bestimmten Ein-
zelkriterien festmachen. Vielmehr sind die 
gesamten persönlichen und sachlichen Be-
sonderheiten des Einzelfalles, insbesonde-
re auch die wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse der Parteien in die Billigkeits-

prüfung einzubeziehen. Die 
Vorschriften über den Han-
delsvertreterausgleichsan-
spruch gelten für Vertrags-
händler und Franchisenehmer 
entsprechend, wenn diese – 
wie üblich – in die Absatzor-
ganisation des Herstellers 
bzw. Franchisegebers einge-
gliedert und darüber hinaus 
verpflichtet sind, den Kun-
denstamm an den Unterneh-
mer zu überlassen und dieser 
sich die Vorteile des Kun-
denstamms sofort und ohne 
weiteres nutzbar machen 
kann.

Der aktuelle Fall
Eine Vertragshändlerin hatte sich verpflich-
tet, der Herstellerin (im Folgenden: Unter-
nehmerin) die Daten geworbener Kunden 
bekannt zu geben, was auch laufend er-
folgte. Die Vertragshändlerin wurde insol-
vent. Im Rahmen der Abwicklung des zuvor 
durch die Unternehmerin gekündigten Ver-
tragshändlervertrages übertrug der Insol-
venzverwalter die Kundenkartei an den 
Ehemann der Vertragshändlerin. Zudem 
machte er bei der Unternehmerin einen 
Ausgleichsanspruch geltend. Diese weiger-
te sich zu zahlen. Die daraufhin erhobene 

Klage wurde zweitinstanzlich abgewiesen. 
Ein Ausgleich entspreche wegen der Über-
tragung der Kundenkartei auf einen Dritten 
nicht der Billigkeit. Durch die Ausgleichs-
zahlung solle der Unternehmer die Mög-
lichkeit erwerben, den Kundenstamm ohne 
störende Einflüsse nutzen zu können. Eine 
beeinträchtigungsfreie Nutzungsmöglich-
keit bestehe jedoch nicht, wenn der in dem 
Kundenstamm verkörperte Vermögenswert 
durch die Übertragung der Kundendaten 
auf einen Dritten verwertet worden sei. Die 
Billigkeit erfordere auch nicht die Gewäh-
rung eines reduzierten Ausgleichs. 
Dem ist der BGH entgegengetreten. Es sei 
schon nicht richtig, dass der Unternehmer 

RA Dr. H. Liesegang
Liesegang & Collegen

➜
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch unter 0911-32003-0 
und besuchen Sie uns im Internet unter www.franchise-institut.de!

durch die Zahlung des Ausgleichs die Mög-
lichkeit erwerben soll, den Kundenstamm 
ohne störende Einflüsse durch den Aus-
gleichsberechtigten zu nutzen. Der Zweck 
des Ausgleichanspruchs bestehe im Aus-
gleich der Nachteile, die der Vertriebsmitt-
ler dadurch erleide, dass er die von ihm 
geschaffenen Kundenkontakte infolge der 
Vertragsbeendigung nicht mehr nutzen 
kann. Ein Ausgleichanspruch sei daher 
selbst bei einer Konkurrenztätigkeit des 
ausgeschiedenen Handelsvertreters unter 
Ausnutzung der während des Bestehens 
des Vertragshändlervertrages gewonnenen 
Kundenkontakte nur insoweit ausgeschlos-
sen, wie durch die Konkurrenztätigkeit ei-
nerseits die Vorteile des Unternehmers aus 
Geschäften mit den betreffenden Kunden 
und andererseits die Nachteile des Berech-
tigten infolge von Provisionsverlusten ge-
mindert werden. Darüber hinaus sei ein 
Abzug aus Billigkeitsgründen möglich. Der 
Anspruch sei jedenfalls nicht von vornher-
ein ausgeschlossen.
Das Gleiche gelte auch dann, wenn ein 

Dritter die Konkurrenztätigkeit aufnimmt, 
nachdem ihm die Kundenkartei übertragen 
wurde. Die Verwertung der Kundenkartei 
durch einen Dritten sei daher nur bei der 
Prognose der Unternehmervorteile und der 
Nachteile des Berechtigten sowie einem 
etwaigen Billigkeitsabzug zu berücksichti-
gen. 

Fazit
Der BGH berücksichtigt – zumindest theo-
retisch – die Interessen beider Seiten. Der 
Unternehmer muss im Ergebnis nur inso-
weit Ausgleich leisten, wie ihm die Kun-
denakquisition des Handelsvertreters nutzt; 
dieser kann den Teil seiner Kundendaten, 
die dem Unternehmer nicht nutzen und für 
die er keinen Ausgleich erhält, anderweitig 
verwerten.

Relevanz für die Praxis
In der Praxis dürfte sich jedoch ein anderes 
Bild zeigen. So wird die nach dem Urteil nö-
tige Kategorisierung der einzelnen Kunden 
in solche, die dem Unternehmer noch nüt-

zen und solche, die ihm nicht mehr nützen, 
nicht immer möglich sein. Hiermit entsteht 
ein erhebliches Konfliktpotential, was zu 
kostenintensiven und langwierigen Rechts-
streitigkeiten führen kann. 
In jedem Franchise-System muss genau 
geprüft werden, ob umfassende Informati-
onspflichten über die neu gewonnenen 
Kunden notwendig sind und/oder ob Ver-
pflichtungen zur Überlassung des Kun-
denstamms für den Fall der Vertragsbeen-
digung wirtschaftlich erforderlich 
erscheinen. Kann auf diese Regelungen 
verzichtet werden und liegt auch keine 
„automatische Übernahme des Kun-
denstammes“ (wie etwa in dem bekannten 
„Bäckerei Kamps Fall“ vor), so entsteht 
kein Ausgleichsanspruch. In jedem Fall ist 
es angezeigt, genau zu prüfen, ob Kunden-
übertragungsklauseln und darauf abzie-
lende Maßnahmen bei Vertragsende not-
wendig und gewollt sind. Die Gefahr, einem 
Ausgleichsanspruch zu unterliegen, ist bei 
Bestehen derartiger Verpflichtungen erheb-
lich.
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